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3. Neue und iiberarbeitete Naturschutzgebiete
3.1 Gwattmosli

Gemeinde Thun

Verfiigung der Forstdirektion vom 24. Februar 1986
LK 1207; Mitte etwa 613 625/174 675; 562 m ii. M.
Fldche: 66 Aren

3.11 Vorgeschichte

Durch einen Kaufvertrag vom 12. Mérz 1985 gelang es dem Naturschutzverband
des Kantons Bern, von der Firma Frutiger Sohne AG, Thun, im «Gwattmosli»,
Gemeinde Thun, eine Parzelle im Halte von 65,85 a zu erwerben. Dieses Gebiet
ist nicht zu verwechseln mit dem seit 1939 staatlich geschiitzten Gwattlischen-
moos am Seeufer. Der Kauf gelang dem Naturschutzverband dank Sammelak-
tionen und namhaften Zuschiissen der Stadt Thun sowie der SEVA. Der Preis
gestaltete sich recht hoch, da es sich um Industrieland handelte, dessen Entwick-
lung bei der damaligen Einzonung nicht vorauszusehen war. Erst durch eine
Kiesaufschiittung im stlichsten Teil - das Geldnde war als Parkplatz fiir die
nicht zustande gekommene KABA 1974 vorgesehen - ergab sich durch den Stau
des Hanggewissers eine Feuchtzone mit dem heutigen ausserordentlich reichen
Leben. Diese Vielfalt blieb den Kennern nicht verborgen, so dass bereits zu
Beginn der achtziger Jahre Anstrengungen unternommen worden sind, das
Geldnde vor einer endgiiltigen Aufschiittung zu bewahren. So liess die Eigentii-
merin erfreulicherweise weitere Arbeiten ruhen und gewihrte schliesslich einen
beachtlichen Preisnachlass. An diesem Kauf hat sich das Naturschutzinspektorat
nicht beteiligt, doch iibernahm es die Gestaltungskosten, dies unter der Bedin-
gung, das Gwattmosli sei zum kantonalen Naturschutzgebiet zu erkliren.

3.12 Naturschiitzerische Bedeutung

Das neue Naturschutzgebiet schliesst auf kleiner Flidche recht verschiedene
Lebensrdume ein:

Teiche, Ttuimpel, Feuchtwiesen, Hangrieder, trockene Kiesflachen, Laubwald
mit einem reichgegliederten Rand. Namentlich die Feuchtzonen und die Kleinge-
waésser sind nach ihrer Entstehung bemerkenswert rasch und vielfiltig besiedelt
worden. Die in der Ndhe noch vorhandenen Nassbiotope, besonders das Gwattli-

schenmoos, dirften diese Entwicklung wesentlich gefordert und erleichtert
haben.
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In bezug auf Pflanzen, Amphibien und Libellen darf das Gwattmosli bereits
als recht gut erforscht gelten.

Dr. G. WAGNER, Préasident des Naturschutzverbandes, Stettlen, hat in den Jah-
ren 1983 und 1984 eine Pflanzenliste erstellt, die iiber 150 Arten an Bliitenpflan-
zen und Farnen erwdhnt. Zusammenfassend berichtet er:

«Das Gebiet beherbergt auf kleinstem Raum verschiedenartige und reichhalti-
ge Pflanzengesellschaften. Nebst iippigen Rohrkolbenbestidnden gedeihen hier
auch seltene, hoch spezialisierte Pflanzen, die auf ndhrstoffarmes Wasser ange-
wiesen sind. Im Wasser konnten 15 verschiedene Pflanzenarten festgestellt wer-
den, darunter recht seltene Arten wie Teichenzian, Tannenwedel und mehrere
Laichkrauter. Weitere 29 Arten haben sich im feuchten Bereich der Tiimpel und
im Hangried angesiedelt. Unmittelbar neben feuchten Stellen trifft man auch
sehr trockene Flichen an, mit einer fiir solche Standorte typischen Flora. Der ans
Hangried grenzende Wald weist einen gut ausgebildeten Saum auf. Im Wald lies-
sen sich 15 verschiedene Baum- und Straucharten sowie 22 Kriauter nachweisen.»

Dr. K. GROSSENBACHER, Riggisberg, fand die sechs folgenden Amphibien:
Bergmolch, Fadenmolch, Gelbbauchunke, Erdkrote, Wasserfrosch, Gras-
frosch.

Besonders der Wasserfrosch ist hier in erfreulich grosser Zahl vorhanden, und

an schonen Sommerabenden ertdnt ein beachtliches Froschkonzert.
Dr. K. GrossenBacHER und O. LEutHARD, Hiinibach, wandten sich auch den
Libellen zu. In threr Liste erwahnen sie 24 Arten (5 Klein-, 19 Grosslibellen). Als
nicht hdufige Formen heben sie hervor: Kleine Pechlibelle, Torf-Mosaikjungfer,
Herbst-Mosaikjungfer, Keiljungfer, Zweigestreifte Quelljungfer, Spitzenfleck,
Siidlicher Blaupfeil, Kleiner Blaupfeil, Gebidnderte Heidelibelle.

Noch fehlen Listen iiber Sduger, Vogel und weitere Kleintiere. Den Forschern
steht somit noch reichliches Betdtigungsfeld offen!

3.13 Zweckbestimmung, Gestaltung, Pflege

Selbstverstdndlich soll das neue Naturschutzgebiet in erster Linie der Erhaltung
einer gefahrdeten Tier- und Pflanzenwelt der Feuchtzonen dienen. Zusitzlich
eignet es sich aber auch hervorragend als Lehrgebiet, namentlich als Anschau-
ungsobjekt fiir den Naturkundeunterricht der Schulen.

Mit dem Beitrag der Stadt Thun wurde eben die Bedingung verkniipft, den
Schulen ein Lehrbiotop zur Verfiigung stellen zu konnen. Um diese Ziele zu errei-
chen, driangten sich allerdings in dieser «spontan» entstandenen Naturfldche
gewisse Anpassungsarbeiten auf. Einmal musste die Frage der Zugénglichkeit
gelost und die Kanalisierung der Besucher erreicht werden. Zudem zeigten sich
verschiedene Kleingewésser in einem bereits bedenklich weit fortgeschrittenen
Zustand der Verlandung. Unter Beizug von Fachleuten erarbeiteten der Natur-
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schutzverband und das Naturschutzinspektorat einen Gestaltungsplan. Die ent-
sprechenden Arbeiten sind im November 1985 von der Firma Frutiger ausgefiihrt
worden. Das trocken-kalte Wetter mit meist gefrorenem Boden hat die Ausfiih-
rung des Werkes sehr erleichtert. Tieren und Pflanzen steht nun eine ganze Reihe
Teiche unterschiedlichster Grosse und Tiefe zur Verfiigung.

Nahezu das ganze Schutzgebiet kann neu von einem rollstuhlgingigen Weg aus
eingesehen werden. Laut Schutzverfiigung ist das Verlassen dieses Weges in
einem Teilbereich erlaubt. Dort handelt es sich um das eigentliche Schulreservat,
wo Tiere und Pflanzen aus nichster Nahe betrachtet werden kdnnen. Wir glau-
ben, im Gwattmosli eine sehr gute Lésung im gelegentlichen Spannungsfeld
«Schutz-Information/Instruktion» gefunden zu haben. Mit entsprechenden
Beschilderungen und Hinweisen soll das Interesse am neuen Naturschutzgebiet
sowie an der Natur ganz allgemein geférdert werden.

Die Beschaffenheit des Gwattmosli wird zweifellos gelegentlich kleinere oder
grossere Pflegemassnahmen erfordern. Die Gruppe Thun der F reiwilligen
Naturschutzaufsicht wird sich in Zusammenarbeit mit Schulen kiinftig dieser
Aufgabe annehmen. R. Hauri

3.2 Lobsigensee

Gemeinde Seedorf

Regierungsratsbeschluss vom 19. November 1986
LK 1146; 589300/208 880; 514 m ii. M.

Flache: 3,2342 ha

Der Lobsigensee entstand wihrend der letzten Eiszeit und erreichte damals eine
Ausdehnung von etwa 10 ha bei einer Tiefe bis 17 m. Seit dem Neolithikum leben
Menschen am See.

Der See liegt in einer Terrainmulde inmitten von intensiv genutztem Kulturland.,
Der Eintrag von Nédhrstoffen iiber Auswaschung und Drainagen ist deshalb ent-
sprechend hoch. Nachdem ein kleiner Zufluss zugeschiittet wurde, wird der See
nur noch von Grundwasser und Niederschldgen gespiesen. Ein tiefgreifender
Eingriff war die Melioration von 1944, wo der Seespiegel um etwa einen Meter
gesenkt wurde. Die randlichen Ried- und Schilfzonen fielen trocken und wurden
in der Folge kultiviert. Die Wasserflidche verkleinerte sich auf rund 2 ha und die
Seetiefe auf maximal 2,65 m. Grosse Wasserstandsschwankungen blieben aus.
Sie betragen heute etwa 30 cm. In trockenen Sommern kann der Seespiegel bis
50 cm unter das Normalniveau absinken. Wegen der relativ hohen Wassertempe-
ratur und dem Néhrstoffreichtum ist die pflanzliche und tierische Produktion im
See hoch. Bemerkenswert ist vor allem der zum Teil iiber 15 m breite dichte Seero-
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sengiirtel, der das ganze Gewasser umringt. Frither war der Schilfgiirtel minde-
stens ebenso breit und dicht. Seit Anfang der fiinfziger Jahre hat jedoch eine
starke Verbuschung eingesetzt, so dass der Schilfgiirtel weitgehend einem Wei-
den-, Erlen- und Eschendickicht gewichen ist. Die fortschreitende biologische
Abwertung des Gebietes vor allem seit der Seeabsenkung zeigt sich auch am
Riickgang von charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. G. voNn BUREN und
G. LEIsER (1963) berichten, dass zwischen 1944 und 1950 von den 42 seltenen am
See aber noch festgestellten Pflanzenarten deren 22 verschwunden sind. 1978
waren nach Aufnahme von Frau L.Lanz noch 11 Arten vorhanden. Nach
R. WEGMULLER (1986) beobachtete man 1881 am See 35 Libellenarten, 80 Jahre
spater waren noch 24 vorhanden. Der aktuelle Stand betridgt 19 Arten. Friither
briiteten Zwergdommel und Zwergtaucher. Der Drosselrohrsidnger wurde bis
Anfang der siebziger Jahre festgestellt.

Den eigentlichen Anlass zur Wiederherstellung des Zustandes von etwa 1950 am
See und zur Neufassung des Schutzbeschlusses bildeten Ende 1983 Diskussionen
in der Gemeinde Seedorf: Landwirte waren der Meinung, dass sich die Ufervege-
tation des Lobsigensees immer mehr gegen das Kulturland ausdehne. Demgegen-
tiber vertraten andere Dorfbewohner die Ansicht, dass die landwirtschaftliche
Nutzung immer weiter in die Uferzone vordringe. Es wurde eine «Lobsigensee-
kommission» ins Leben gerufen und das Naturschutzinspektorat zur Klarung
der Angelegenheit beigezogen. Tatsdchlich hatte sich die Ufervegetation im Lau-
fe der Zeit etwas Kulturland zuriickerobert. Es konnte erwirkt werden, dass der
Ist-Zustand als neue Naturschutzgebietsgrenze anerkannt wurde. In der Folge
hat die Gemeinde als Grundeigentiimerin der Seeparzelle die fraglichen
24,27 Aren neue Uferzone erworben und dem Naturschutzgebiet hinzugefiigt.
Gleichzeitig wurde beschlossen, die stark verbuschte Uferzone aufzuwerten. In
mehreren Grossaktionen (vgl. die letzten Téatigkeitsberichte) wurde unter Mit-
hilfe der Gemeindebehorden, Landanstosser, Flurgenossenschaft, den Schulen,
Wildhiiter, Freiwilligen Naturschutzaufsehern und einem Arbeitslager des Gym-
nasiums Biel der ganze Uferbereich entbuscht, um das Schilf von der Beschat-
tung zu befreien und damit zu fordern. Der massive Eingriff hat anfanglich eini-
ge Kritik ausgelost. Im August 1985 fand deshalb eine gut besuchte Fithrung des
Naturschutzinspektorates am See statt, die wohl die meisten Zweifler von der
Richtigkeit der Pflegemassnahmen iiberzeugen konnte. Heute hat sich der
Schilfgiirtel gut erholt und zeigt sich an einigen Stellen wieder in der Dichte und
Ausdehnung wie in den fiinfziger Jahren. Nach Angaben von Frau L. Lanz
haben sich die Bestdnde einiger Pflanzen so u. a. der Gelben Schwertlilie (Iris
pseudacorus), Sumpfhaarstrang (Peucedanum palustre), Gliederblittrige Binse
(Juncus articulatus), Sumpfwurmfarn (Dryopteris thelypteris) und Sumpfhelm-
kraut (Scutellaria galericulata) seit dem Pflegeeingriff vermehrt. Positiv ausge-
wirkt haben sich die Massnahmen auch auf die Libellenfauna.
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Abbildung 2: Der Lobsigensee liegt in einer Terrainsenke inmitten von intensiv genutztem Kultur-
land. Durch mehrere Entbuschungseinsitze wurde der Zustand der fiinfziger Jahre wiederherge-

stellt. Der durch Beschattung zuriickgedréngte Schilfgirtel hat sich bereits gut erholt. (Foto A. Bos-
sert, 6. April 1987)

Abbildung 3: Das Betreten des Naturschutzgebietes ist nur noch auf dem neuen Rundweg gestattet.

Der Rindenschnipselpfad trennt zugleich die Uferzone vom Kulturland ab. (Foto A. Bossert, 6. April
1987)
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Alljahrliche botanische Bestandesaufnahmen von Frau L. Lanz von 1978 bis
1986 ergeben folgende Artenliste, die jedoch keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit erhebt:

Unterwasserpflanzen: Krauses Laichkraut (Potamogeton crispus).

Schwimmblattpflanzen: Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), Kleine Wasserlinse
(Lemna minor) seit 1986.

Schilfzone, Ried: Gemeines Schilfrohr (Phragmites communis), Gemeine See-
binse (Schoenoplectus lacustris); Steife Segge (Carex elata), Gelbliches Zyper-
gras (Cyprus flavescens), Sumpfried (Mariscus serratus), Breitblattriger Rohr-
kolben (Typha latifolia), Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus), Kleinbliitiges
Bachweidenrdschen (Epilobium parviflorum), Gemeiner Wolfstrapp, Wolfsfuss
(Lycopus europaeus), Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre), Sumpf-Helm-
kraut (Scutellaria galericulata), Stumpfbliitige Simse, Knotenbinse (Juncus sub-
nodulosus), Zungen- oder Grosser Sumpfhahnenfuss (Ranunculus lingua), Asti-
ger Igelkolben (Sparganium erectum), Schlamm-Schachtelhalm (Equisetum
limosum), Bittersiisser Nachtschatten (Solanum dulcamara), Gemeine Brunnen-
kresse (Nasturtium officinalis) seit 1986.

Uferzone, Flachmoor: Sumpf-Wurmfarn (Dryopteris thelypteris), Rauhaariges
Weidenroschen (Epilobium hirsutum), Sumpf-Hornklee (Lotus uliginosus), Wil-
de Sumpfkresse (Rorippa sylvestris), Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia vul-
garis), Gemeiner Beinwell (Symphytum officinale), Sumpf-Schachtelhalm
(Equisetum palustre), Bachbungen-Ehrenpreis (Veronica beccabunga), Sumpf-
dotterblume (Caltha palustris), Wasser- oder Bachminze (Mentha aquatica),
Blutweiderich (Lythrum salicaria), Rispensegge (Carex paniculata), Schnabel-
segge (Carex rostata), Gelbsegge (Carex flava), Zarte Simse (Juncus tenuis),
Gliederblatterige Binse (Juncus articulatus), Krotenbinse (Juncus bufonius),
Blaugriine Binse (Juncus inflexus), Zusammengedriickte Binse (Juncus compres-
sus), Flatterbinse (Juncus effusus), Sumpf-Baldrian (Valeriana dioeca), Echter
Baldrian (Valeriana officinalis), Gemeiner Aronstab (Arum maculatum), Klei-
ner Sumpfhahnenfuss (Ranunculus-flammula), Flutender Schwaden, Griitze
(Glyceria fluitans), Waldbinse (Scirpus silvaticus).

Unter die oben erwdhnten mischen sich einige nicht typische Pflanzenarten, zum
Beispiel:

Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis), Gemeiner Wasserdost (Eupatorium
cannabium), Waldbrustwurz (Angelica sylvestris), Echtes Eisenkraut (Verbena
officinalis), Gemeines Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), Efeublittriger
Ehrenpreis (Veronica hederifolia), Friihlings-Scharbockskraut (Ranunculus
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Jicaria), Waldflattergras (Milium effusum), Waldziest (Stachys sylvatica), Pfen-
nig-Gilbweiderich (Lysimachia nummularia), Echte Riisterstaude (Filipendula
ulmaria), Grosse Brennessel (Urtica dioeca), Himbeere (Rubus idaeus), Brom-
beere (Rubus fruticosus).

Der Lobsigensee ist eines der kleinsten isolierten Gewisser, wo der Haubentau-
cher briitet. Weitere Brutvégel sind u. a. Stockente, Bldsshuhn, Teichhuhn, Teich-
rohrsdnger, Rohrammer und Fitis. Auf dem Durchzug rasten verschiedene
Schwimm- und Tauchenten sowie Génsesidger am See. Im geméhten Rohricht
wurden Bekassinen festgestellt und am 3. April 1987 konnte im Schilf eine Bart-
meise beobachtet werden. An Amphibien sind Wasserfrosch, Grasfrosch, Berg-
molch und Gelbbauchunke zu finden.

Nach Abschluss der Entbuschungsarbeiten hat man, wiederum unter Mithilfe
zahlreicher freiwilliger Helfer und Helferinnen, einen Fussgingerpfad aus Rund-
holzern und mit Rindenschnipselbelag rund um den See gebaut. Er schafft eine
klare Grenze zum Naturschutzgebiet und lenkt die Besucher. Jetzt konnte auch
der Schutzbeschluss von 1955 revidiert werden. Nebst formalen Anderungen sind
das Verbot den Rundweg zu verlassen, ein Fahr- und Reitverbot sowie der Lei-
nenzwang fiir Hunde die wichtigsten Neuerungen.

Die Aufwertung des Naturschutzgebietes und Neufassung des Schutzbeschlusses
ist ein gutes Beispiel dafiir, wie eine Gemeinde ihrer Verantwortung gegeniiber
der Natur gewahr geworden ist und dann auch entsprechend gehandelt hat.
Unser Dank geht an die Gemeindebehorden, Lehrerschaft und Schiiler, kurz an
alle, die bei der Sanierung mitgeholfen haben. Gemeinderat F. LAUPER als Priisi-
dent der Lobsigenseekommission, M. LAUPER, Lehrer, W. HEIMBERG u. a. haben
sich zielstrebig fiir die Anliegen des Naturschutzes eingesetzt. Wir danken auch
Frau L. Lanz, die durch ihr jahrelanges Wirken am See viele Einwohner sensibi-
lisiert hat.

Literatur
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3.3 Chnuchelhusgrube

Gemeinde Grossaffoltern
Regierungsratsbeschluss vom 19. November 1986
LK 1146; 594 100/215 650; 520 m 1. M.

Flache: 3,07 ha

Abbildung4: In der ehemaligen Kies- und Sandgrube Chnuchelhus wechseln verschiedenartige
Standorte kleinflichig ab. Im Rahmen der Gestaltungsarbeiten wurde eine Wasserfliche erstellt, die
Uferschwalbenwand abgeschrotet und Planierungen durchgefiihrt. (Foto A. Bossert, 6. April 1987)

Die Chnuchelhusgrube, eine ehemalige Kies- und Sandgrube bei Ottiswil, grenzt
unmittelbar an den Giiterzusammenlegungsperimeter von Grossaffoltern. Wih-
rend den Verhandlungen im Rahmen der Giiterzusammenlegung fasste man auch
die Unterschutzstellung der Grube, fiir welche keine Wiederherstellungsplanung
vorhanden war, ins Auge. Nach langeren Verhandlungen hat die Gemeinde Ende
1983 den naturschiitzerisch wertvollen Teil der Grube im Halte von 3,07 ha mit
Unterstiitzung von Bund, Brunette-Stiftung fiir Naturschutz und einem SEVA-
Beitrag gekauft. Die Beitrdge wurden unter der Auflage gesprochen, dass die
Grube spiter unter Naturschutz gestellt wird. Der Rest des Grubenareals wurde
in der Zwischenzeit aufgefiillt zur landwirtschaftlichen Nutzung.

Bereits im Rahmen der Ortsplanung (1980-1982) wurde die Grube als unbedingt
schutzwiirdig taxiert. Sie stellt einen regional bedeutenden Magerstandort dar.
Verschiedenartige Standorte wechseln in der Grube kleinfldchig, mosaikartig ab.
Trockenstandorte mit artenreichen Magerrasen, wenig entwickelte Sandbdden
mit geringem Humusanteil, die heute im Mittelland kaum mehr anzutreffen sind,
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Artenreicher standortgerechter Laubmischwald

Sehr trockene Magerwiese mit grossem Sandanteil: periodischer Schnitt Ende September
Fettwiese: 1-2 Schnitte jahrlich

Trockene Magerwiese: Schnitt Ende September

Hecken, Geholze: trockenheitsliebende Arten, Riickschnitt bei Bedarf

Miissig frische Wiese mit leichter Nahrstoffzufuhr: jahrlich ein Schnitt ab Ende September
Magerwiese: periodischer Schnitt ab Ende September

Sandwall

Weiher: bei starker Trockenheit austrocknend, bei starker Verlandung Vegetation teilweise entfer-
nen

O 00 1 Y it BN =

Abbildung 5: Pflege- und Gestaltungsplan der Chnuchelhusgrube bei Grossaffoltern.
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vernisste Bereiche und missig frische nahrstoffreichere Flachen liegen unmittel-
bar nebeneinander. An der senkrechten Sand- und Kieswand briitet die seltene
Uferschwalbe. Wegen der starken Verwitterung der Wand hat der Bestand aller-
dings stark abgenommen. 1983 waren 10-15 Rohren besetzt. Die Sandflachen
sind ideale Lebensriume fiir Insekten wie Grabwespen, Sandlaufkifer und
Ameisenldwen. Der nordliche Teil der Grube wurde schon vor der Unterschutz-
stellung aufgeforstet. Mit einem Aufwand von rund Fr. 70 000.- hat das Natur-
schutzinspektorat im letzten Winter Gestaltungsmassnahmen in der Grube aus-
gefithrt. Das kaum maschinell pflegbare Grubenareal wurde durch Planierungen
etwas pflegeleichter gestaltet. Ein steiler Sandwall soll das Innere der Grube vor
unerwiinschten Storungen vor allem durch «Motocross-Toffli» schiitzen. Die
Uferschwalbenwand ist nach dem Abschroten wieder bereit zur Besiedlung. Das
Sickerwasser sammelt sich in einem Weiher, der mit einer Folie abgedichtet ist.
Zudem werden mehrere Hecken und Geholzgruppen gepflanzt. Freundlicher-
weise haben wiederum der Bund und die Brunette-Stiftung fiir Naturschutz Bei-
trage an diese Gestaltungsarbeiten zugesichert.

Die wichtigsten Bestimmungen des Schutzbeschlusses sind ein Betret- und
Befahrverbot des Grubenareals. Der Waldteil wird, wenn die Aufforstung weiter
fortgeschritten ist, fiir Besucher geéffnet.

Die Sicherstellung der Chnuchelhusgrube als Naturschutzgebiet ist erneut ein
gutes Beispiel vom Zusammenwirken zwischen Gemeinde und Naturschutzin-
spektorat. Die Gemeinde hat das Gebiet erworben und als Naturschutzgebiet zur
Verfiigung gestellt. Dies obschon von verschiedener Seite das Begehren laut wur-
de, die Grube wieder als Kulturland zu rekultivieren. Das Naturschutzinspekto-
rat hat nun die Gestaltung des Grubenareals iibernommen. Der Gemeinde Gross-
affoltern sei an dieser Stelle bestens fiir die gute Zusammenarbeit und ihre ver-
antwortungsbewusste Haltung in Naturschutzfragen gedankt. A. Bossert

3.4 Hofenwald

Gemeinde Wohlen

Verfiigung der Forstdirektion vom 20. November 1986

LK 1166; 592 080/201 630 und 592 300/201 750; 510 m 1. M.
Flache: 0,3105 ha

Der Hofenwald ist seit Jahrzehnten als Orchideenstandort bekannt. Schon
Fiscuer / RyTz haben in der «Flora von Bern» z. B. in der 10. Auflage 1944 auf
diesen bedeutenden Standort hingewiesen.
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Abbildung 6: Bliitenstand der Purpurorchis am Rainhubel im Hofenwald. (Foto A. Bossert, 22. Juni
1984)

Berithmt ist das siidgerichtete Hang-Waldstiick vor allem durch den ausseror-
dentlich reichen Bestand der Purpur-Orchis (Orchis purpurea); der grosste im
Kanton Bern. In guten Jahren blithten bis vor kurzer Zeit manchmal bis zu
200 Pflanzen, auch sind viele Jungpflanzen vorhanden. Daneben findet man
auch noch andere Orchideen wie beispielsweise Frauenschuh (Cypripedium cal-
ceolus), Griinliches Breitkolbchen (Plantathera chlorantha), Weisses Waldvoge-
lein (Cephalanthera damasonium) und Nestwurz (Neottia nidus-avis).

Alle diese Orchideen, ohne Nestwurz, sind auf viel Licht angewiesen. Norma-
lerweise kommen sie nur in sehr lichten Wéldern zum Blithen. Nun sind aber die
Standorte im Hofenwald immer mehr eingewachsen. Die zunehmende Beschat-
tung vermindert die Zahl der Orchideen stetig.
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Auf Initiative von Dr. O. HEGa, Prisident der Kantonalen Naturschutzkommis-
sion, hat das Naturschutzinspektorat mit dem Grundeigentiimer Verhandlungen
zur Unterschutzstellung und der damit verbundenen speziellen Waldbewirtschaf-
tung aufgenommen. Eine Vereinbarung legt die zukiinftige Waldbewirtschaftung
fest: Beibehaltung einer gemischten Baumschicht aus wenig Hochstdmmen,
Erhaltung einer lichten Schicht von Jungholz, Verzicht auf das Einbringen von
Fichten und besondere Vorsicht bei der Waldpflege.

Der zustandige Oberforster hat den Ertragsausfall fiir den Waldbesitzer auf
Fr.-.50 pro m2 auf 20 Jahre berechnet. Nachher soll der Betrag neu festgelegt
werden. Die beiden schiitzenswerten Orchideenbereiche messen 1625 m2 und
1580 m2, insgesamt rund 3200 m2. Die auf 20 Jahre zu entrichtende Entschidi-
gung betridgt somit Fr. 1600.-.

Die Schwerpunkte der Schutzbestimmungen liegen bei der Waldpflege und allfal-
ligen Beeintrachtigungen durch Erholungssuchende. Wir danken dem Grundei-
gentimer, Herrn H. SALVISBERG, fiir sein freundliches Entgegenkommen.

A. Bossert

3.5 Kandergand

Gemeinde Reutigen

Verfiigung der Forstdirektion vom 9. Dezember 1986
LK 1207, Mitte etwa 614 625/171 725, 590 m ii. M.
Flache: 69 Aren

3.51 Vorgeschichte und naturschiitzerische Bedeutung

Die Lehrerschaft der Primarschule Reutigen war ldngere Zeit auf der Suche nach
einem geeigneten Standort fiir ein Schulbiotop. Sie wurde schliesslich fiindig an
einem Altlauf im Auenwald an der Kander.

Es handelt sich um einen Abschnitt, der erst nach der Ableitung dieses Flusses
in den Thunersee im Jahr 1714 seine heutige Form erhalten hat. Gegeniiber dem
Umland hat sich dort die Kander gut 30 m eingetieft. Mit der Errichtung des
Elektrizitdtswerkes Spiez zu Beginn dieses Jahrhunderts traten neue Veranderun-
gen des Wasserregimes ein. Heute fiihrt die Kander wihrend eines Grossteils des
Jahres nur noch stark verringerte Wassermengen, die Fassungen an der Kander
und an der Simme fithren das Wasser ja in den Stauweiher Spiez und von dort
zum Werk am Thunerseeufer. Die im 18. und 19. Jahrhundert entstandenen
Nebengerinne und Altlaufe der Kander wurden hiedurch meist abgeschnitten,
verlandeten und wurden vom Wald erobert.

Einzig im Bereich von Reutigen, in der Nidhe des heutigen Kieswerkes, hat sich
ein solcher Altlauf erhalten. Er liegt zwar heute gut fiinf Meter hoher als das
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Abbildung 7: Das Altwasser «Kandergand» bei Reutigen. (Foto R. Hauri, 3. Juli 1986)

Kanderbett, wird aber von Hangquellen gespiesen und bleibt somit unabhéngig
vom Kanderwasser. Allerdings ist auch hier die Verlandung recht weit fortge-
schritten.

An den noch offen gebliebenen Wasserflachen haben sich schone Bestinde an
Schilf und Schnabelseggen gehalten. Der Ufergiirtel ist sehr reich an Baum- und
Straucharten. Dr. W. STrasser, Botaniker, hat das Gebiet untersucht und
erwéhnt die ausserordentliche Vielfalt, herriithrend von der Verschiedenartigkeit
der Lebensraume, von trocken bis sehr feucht reichend. Er hat dem Naturschutz-
inspektorat eine Pflanzenliste iibergeben, die dort eingesehen werden kann.

Das Gewisser besitzt eine erhebliche Bedeutung als Laichiplatz fiir Lurche,
besonders Grasfrosch und Erdkréte. Fische fehlen, da keine Verbindung zur
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Kander besteht. Gerade dieser Umstand kommt den Lurchen zugute, da sich
Fische stets als Laichfresser betétigen.

Bei diesem Stand der Dinge wandte sich die Lehrerschaft von Reutigen an das
Naturschutzinspektorat mit der Bitte, fiir die Schaffung des Schulreservates Rat-
schldge zu erteilen. Urspriinglich war vorgesehen, nur einen Teil des Altlaufes zu
diesem Zweck einzurichten. Schon der erste Augenschein im August 1985 ergab
aber, dass es zweckmassig wire, den ganzen Altlauf von etwa 250 m Lénge und
etwa 40 m Breite zu einem eigentlichen Naturschutzgebiet auszugestalten.

Die Verhandlungen mit der Grundeigentiimerin, der Burgergemeinde Reuti-
gen, fithrten erfreulicherweise zu einer Einigung, und am 19. Dezember 1985 lag
die schriftliche Zustimmung fiir die Schaffung dieses Naturschutzgebietes vor.

3.52 Gestaltungsmassnahmen

Damit die Ziele dieses Schutzgebietes erreicht werden konnen, sind noch einige
Anpassungsarbeiten nétig. Ein kleines Projekt wird gegenwirtig ausgearbeitet.
Um der Verlandung Einhalt zu gebieten, ist eine Vergrosserung der Wasserfla-
chen vorgesehen. Dies kann einerseits durch einen Aufstau, andrerseits durch
eine schonende Ausbaggerung erreicht werden. Wir haben uns bereit erklért, fiir
die Kosten dieser Gestaltungsmassnahmen aufzukommen, dies als Gegenleistung
zur Unterschutzstellung. Die Burgergemeinde Reutigen hat erfreulicherweise
keinerlei Entschadigung verlangt.

Dann wird dhnlich wie im ebenfalls 1986 geschaffenen Naturschutzgebiet
Gwattmosli, Gemeinde Thun, die Frage der Zugénglichkeit zu l6sen sein. Ein
Teil des Schutzgebietes bleibt ja zu Lehrzwecken offen. Im anderen, grosseren
Abschnitt soll sich die Natur storungsfrei entwickeln konnen. Entsprechend sind
die Schutzbestimmungen abgefasst. R. Hauri

3.6 Wyssensee

Gemeinde Hofstetten bei Brienz
Regierungsratsbeschluss vom 10. Dezember 1986
LK 1209, Mitte etwa 649 075/177 800, 634 m ii. M.
Flache: 3,6748 ha

3.61 Die Schaffung des Naturschutzgebietes 1968

Der landschaftlich reizvolle Wyssensee, eingebettet in die Parklandschaft des
Ballenberges, fand schon frith die Aufmerksamkeit der Naturwissenschafter.
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Das Gewisser besitzt keine natiirlichen oberirdischen Zu- und Abfliisse und
erfahrt im Jahreslauf grosse Wasserstandsschwankungen. Durch unterirdische
Kliifte fliesst dem See namentlich im Frithjahr bei der Schneeschmelze und nach
sommerlichen Gewittern viel Wasser zu. Die gleichen Kliifte dienen dem Abfluss,
und im Spétherbst zeigt sich dann der Wyssensee praktisch wasserleer. Auf diese
Verhdltnisse hat sich die Tier- und Pflanzenwelt eingestellt. Wegen Entwisse-
rungsarbeiten in der Umgebung nach 1960 spielt allerdings dieses natiirliche Was-
serregime nicht mehr wie frither. Der Wasserzufluss in den Monaten Mai bis Juni
hat sich vermindert. Um den Besuchern des Freilichtmuseums Ballenberg im
Sommer nicht einen halbleeren See zeigen zu miissen, besteht heute die Méglich-
keit, vom Faulbach her Wasser zuzuleiten. Um einen allen Bediirfnissen gerecht
werdenden Wasserstand zu erhalten, benotigt die Bedienung des Einlaufschie-
bers allerdings viel Feingefiihl!

Nach 1960 musste befiirchtet werden, die landschaftlich wertvolle Geldnde-
kammer wiirde einer Uberbauung mit Ferienhdusern oder einem Motel zum
Opfer fallen. Kurz entschlossen kaufte 1966 eine einfache Gesellschaft den See
samt Umgebung in der Absicht, eine solche Uberbauung zu verhindern und das
Grundstiick bei Gelegenheit an den Staat oder an eine private Schutzorganisation
weiterzuverdussern. Das erklidrte Ziel war somit eine dauernde Sicherung. Dies
geschah dann bereits 1968, und die Parzellen gelangten durch Kauf ins Eigentum
des Naturschutzinspektorates. Namhafte Zuwendungen von Bund, SEVA,
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee sowie der angrenzenden Gemeinden
hatten diesen Ubergang ermoglicht. Durch einen Beschluss vom 13. August 1968
konnte schliesslich das Naturschutzgebiet Wyssensee geschaffen werden, das in
unserem Jahresbericht 1968 bereits eingehend gewiirdigt worden ist.

3.62 Der neue Schutzbeschluss von 1968

Bereits zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung begann sich die Entstehung des
Freilichtmuseums Ballenberg abzuzeichnen. Damals konnte noch nicht voraus-
gesehen werden, welchen Einfluss die zahlreichen Besucher auf das Naturschutz-
gebiet haben wiirden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben zur Einsicht
gefithrt, dass nur durch eine klare Trennung Publikumsteil-Naturschutzteil die
naturschiitzerischen Ziele erreicht werden kénnen. Eine Neufassung des Schutz-
beschlusses von 1968 erwies sich somit als unumgénglich. Mit der Neuordnung
verbleibt den Besuchern die Moglichkeit, ans Siidufer zu gelangen. Das Nord-
ufer, die Wiesen sowie das 1983 geschaffene Amphibienbiotop am Ostende des
Sees sollen zugunsten der Tier- und Pflanzenwelt nicht mehr betreten werden.
Nach 1970 kam der grosste Teil des Museumsareals in Staatsbesitz, somit auch
die weitere Umgebung des Wyssensees. In diesem Zusammenhang konnte 1980
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im Sinne einer zweckmassigen Abgrenzung des Schutzgebietes ein Gebietsab-
tausch innerhalb des Staates durchgefiihrt werden. Auch dieser Anderung trigt
der neue Schutzbeschluss Rechnung. R. Hauri

4. Geschiitzte geologische Objekte
4.1 Neuaufnahme ins Verzeichnis der geschiitzten geologischen Objekte

- Habkerngranit-Block beim «Rossgrind», an der Strasse Unterseen-Habkern,
Gemeinde Unterseen, Verfiigung der Forstdirektion vom 20. Juni 1986.
LK 1208; 631 610/173 620; 810 m i1. M.

Bei der Unterschutzstellung neuer geologischer Objekte hat das Naturschutzin-
spektorat in letzter Zeit grosse Zuriickhaltung geiibt: Einerseits stand die Siche-
rung von Lebensrdumen weit mehr im Vordergrund, andererseits gibt nun
Art. 86 des seit dem 1. Januar 1986 in Kraft stehenden neuen kantonalen Bauge-
setzes auch den Gemeinden die Moglichkeit, solche Objekte unter Schutz zu stel-
len.

Der Habkerngranit-Block beim «Rossgrind» stellt nun zweifellos einen Son-
derfall dar, und eine staatliche Unterschutzstellung ist durchaus gerechtfertigt.
Einmal spielt er in der geologischen Forschung eine wichtige Rolle. Bereits 1849
ist er vom Engldnder Murchison in seinem Werk «On the geological structure of
the Alps, Apennines and Carpathians» eingehend beschrieben worden. Aus die-
sen Griinden triagt der Stein in Fachkreisen den Namen «Murchison-Block».
Auch in spiteren geologischen Werken wird er immer wieder erwihnt und abge-
bildet. Obschon die sichtbare Hohe des Blockes nur etwa 1,3 m betrigt, weist er
zudem eine Besonderheit auf, die als einmalig zu bezeichnen ist: Noch wird er
von einem Mantel aus Flyschgestein umgeben, also in einer Lage, die er seit rund
40 Millionen Jahren einnimmt. Nahezu alle iibrigen bekannten Blécke aus Hab-
kerngranit in der Gegend sind durch Erosion aus dem umgebenden Gestein
gelost und teilweise durch Gletscher und Wasser verfrachtet worden. Diese rotli-
chen Habkerngranite, als exotische Granite bezeichnet, sind geologisch ohnehin
dusserst bemerkenswert. Im ganzen Gebiet steht ja dieses Gestein nirgends mehr
an, und die Blocke sind als Uberreste eines abgetragenen Massives zu betrachten.
Der berithmteste ist zweifellos der Riesenblock auf dem Luegiboden bei Hab-
kern, der dem Naturhistorischen Museum in Bern gehort und seit 1940 unter
Naturschutz steht.

Da die Staatsstrasse Unterseen-Habkern gegenwdértig etappenweise ausgebaut
wird, musste mit einer Gefdhrdung des Murchison-Blockes gerechnet werden, da
er unmittelbar iiber dem heutigen Strassenrand liegt.



	Neue und überarbeitete Naturschutzgebiete

